
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Jugend- und Familienzentrum 
Az.:  

Aurich, den 20.02.2024         

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

24/051 

 

Status: öffentlich 

Kostenanpassung der ermäßigten Preise für das Sommerferienprogramm 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Soziales 

  Empfehlung   öffentlich  

      

 2 . Verwaltungsausschuss  Empfehlung   öffentlich  

      

 3 . Rat der Stadt Aurich  Beschluss   öffentlich  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Aurich beschließt, die ermäßigten Preise im Rahmen des Sommerferienprogramms 
von bisher maximal 5 € auf 50 Prozent pro Veranstaltung zu ändern. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Während der sechswöchigen Sommerferien in Niedersachsen, bietet die Stadt Aurich ein 
abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren an. In 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Auricher Vereinen, Organisationen und Behörden erstellt das 
Organisationsteam des Jugend- und Familienzentrums Aurich alljährlich ein buntes Programm für alle 
Altersgruppen. Von kreativen Mitmachangeboten über sportliche Herausforderungen bis hin zu 
actiongeladenen Ausflügen gibt es unterschiedliche Angebote, die Kinder/Familien an einzelnen oder 
mehreren Tagen buchen können. Diese Angebote werden von der Stadt Aurich bezuschusst, um Kindern 
und Familien eine erlebnisreiche Zeit zu ermöglichen. Das Sommerferienprogramm trägt so zum 
Wohlbefinden, zur Bildung und sozialen Entwicklung junger Bürger:innen bei und fördert die 
Lebensqualität in der Gemeinschaft. Die Gebühr pro Veranstaltung gliedert sich in Kategorien und wird 
wie folgt unterteilt: 
 

1. „Normal“ 
2. „Ermäßigt“ 

 
Bei dem „normalen“ Preis handelt es sich um eine Mischkalkulation (z.B. ein aufgrund des 
Gruppenrabattes geringer Eintrittspreis zzgl. einem geringen Aufschlag für die Busfahrt).  
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Der „ermäßigte“ Preis wurde in dem Ratsbeschluss 09/023 von 2009 auf max. 5 € pauschal – unabhängig 
vom Angebot und den Gesamtkosten begrenzt. Die Veranstaltungspreise variieren je nach Angebot und 
Veranstaltungsdauer (z.B. Polizeibesuch Inspektion Aurich 1 € bis zum mehrtägigen Reitabzeichen für 80 
€ bei 5 Tagen. Im Durchschnitt liegen die Kosten bei Tagesausflügen mit dem Bus bei rund 20 €). 
 
Die bisherige Pauschalgebühr von 5 € für Inhaber:innen der Ermäßigungskarte steht nicht im Einklang 
mit den aktuellen ökonomischen Bedingungen. Deshalb werden die Kosten für die Inhaber:innen der 
Ermäßigungskarte wie folgt vorgeschlagen: 
 
Pauschal: 50 Prozent Rabatt (von dem „Normalpreis“) für die jeweilige Veranstaltung. 
 
Hinweise:  

1. In 2023 haben 52 Kinder rund 150 Veranstaltungen über ermäßigte Preise genutzt 
2. Finanzschwache Familien im Bezug auf Bürgergeld, Wohngeld etc. haben die Möglichkeit beim 

Landkreis einen weiteren Zuschuss über Bildung und Teilhabe zu beantragen, um sich (einen 
Teil) der Kosten erstatten zu lassen. 

3. In anderen Kommunen wie z.B. Ihlow oder Emden, wird keine Ermäßigung angeboten, sondern 
direkt auf das Bildung- und Teilhabe Paket verwiesen. 

 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales stimmt der vorgeschlagenen Anpassung der 
Betreuungskosten zu. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die ursprüngliche Beschlussvorlage für die Preise im Rahmen des Sommerferienprogramms wurde im 
Jahr 2009 erstellt. Seitdem sind die Lebenshaltungskosten gestiegen- und die finanzielle Situation der 
Stadt Aurich hat sich verändert. 
 
 
Qualitätsmerkmal Familiengerechte Kommune: 
 
Um die Stadt Aurich als familiengerechte Kommune zu stärken, wird das Sommerferienprogramm auch 
weiterhin bezuschusst, um sicherzustellen, dass diese Angebote für Familien erschwinglich bleiben. 
Familien mit geringen Einkommensstrukturen haben über den Landkreis zusätzlich die Möglichkeit eine 
weitere Förderung über Bildung und Teilhabe für die jeweiligen Ausflüge zu beantragen. 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 
Die Änderung der ermäßigten Preise hat keine direkten Auswirkungen auf den Klimaschutz.  
 
 
 
 
 
 
gez. Feddermann 
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